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Kleine Anfrage
des Abg. Jürgen Keck FDP/DVP

und

Antwort
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Anmeldezahlen und Schulwechselzahlen an weiterführenden 
Schulen im Landkreis Konstanz

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. �Welche Anmeldezahlen liegen für die weiterführenden Schulen im Landkreis 
Konstanz zum Schuljahr 2020/2021 vor (jeweils nach Schule, für die einzelnen 
Schularten und insgesamt)?

2. �Wie sahen die Schulanmeldezahlen für die Schuljahre 2018/2019 und 2019/2020 
aus (jeweils nach Schule, für die einzelnen Schularten und insgesamt)?

3. �Wie häufig stimmt die Anmeldung an einer weiterführenden Schule für das 
Schuljahr 2020/2021 nicht mit der Schulart der Grundschulempfehlung überein 
(aus der Antwort sollen bitte die jeweiligen Standorte der Anmeldung hervor-
gehen)?

4. �Welche Schulen im Landkreis Konstanz müssen voraussichtlich wie viele Schü-
ler aus Kapazitätsgründen abweisen (jeweils unter Angabe der Anzahl der Schü-
ler pro Schule, nach Schularten und insgesamt)?
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 18. August 2020 Nr. LUB-6610.1/708/1 beantwortet das  
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. �Welche Anmeldezahlen liegen für die weiterführenden Schulen im Landkreis 
Konstanz zum Schuljahr 2020/2021 vor (jeweils nach Schule, für die einzelnen 
Schularten und insgesamt)?

Die Schülerzahlen der Klassen 5 werden auf Schulamtsebene erhoben. Die Daten 
für das Staatliche Schulamt Konstanz zum Stichtag der Fortschreibung der Prog-
nose 2020 an öffentlichen Werkreal-/Hauptschulen, Realschulen, Gemeinschafts-
schulen und Gymnasien können der folgenden Tabelle entnommen werden. Daten 
auf Einzelschulebene werden nicht veröffentlicht.

Schulart 2020/2021
Werkreal-/Hauptschule 326
Realschule 1.215
Gemeinschaftsschule 570
Gymnasium 6.902
insgesamt 9.013

2. �Wie sahen die Schulanmeldezahlen für die Schuljahre 2018/2019 und 2019/2020 
aus (jeweils nach Schule, für die einzelnen Schularten und insgesamt)?

Die Schülerzahlen der Klassenstufe 5 für die Landkreise Konstanz und Tuttlin-
gen zum Stichtag der Prognose an öffentlichen Werkreal-/Hauptschulen, Real-
schulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien für die Schuljahre 2018/2019 und 
2019/2020 können der folgenden Tabelle entnommen werden. Daten auf Einzel-
schulebene werden nicht veröffentlicht.

Schulart 2018/2019 2019/2020
Werkreal-/Hauptschule 304 311
Realschule 1.286 1.184
Gemeinschaftsschule 591 560
Gymnasium 7.188 6.967
insgesamt 9.369 9.022

3. �Wie häufig stimmt die Anmeldung an einer weiterführenden Schule für das Schul-
jahr 2020/2021 nicht mit der Schulart der Grundschulempfehlung überein (aus 
der Antwort sollen bitte die jeweiligen Standorte der Anmeldung hervorgehen)?

Die ausgesprochenen Grundschulempfehlungen zu den Anmeldezahlen der Klas-
sen 5 werden nicht erhoben.
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4. �Welche Schulen im Landkreis Konstanz müssen voraussichtlich wie viele Schü-
ler aus Kapazitätsgründen abweisen (jeweils unter Angabe der Anzahl der Schü-
ler pro Schule, nach Schularten und insgesamt)?

Das Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) bestimmt, dass über alle weiteren 
Bildungswege nach der Grundschule die Erziehungsberechtigten entscheiden  
(§ 88 Absatz 1 S. 1). Hinsichtlich der Aufnahme an einer bestimmten Schule be-
steht nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg 
allerdings nur ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung (vgl. nur Be-
schluss vom 5. September 2018, 9 S. 1896/18). Vor diesem Hintergrund kann es 
auch zu Abweisungen an der Wunschschule kommen. Auch Zuweisungsmaßnah-
men an eine andere Schule als die Wunschschule sind unter bestimmten Voraus-
setzungen durch die Schulaufsichtsbehörden zulässig (§ 88 Absatz 4 S. 2 SchG).

Die gewünschten Zahlen werden in der Statistik nicht erhoben.

Dr. Eisenmann
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport


